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duktionsmittelhandel abgesetzt oder direkt an die Bevölke- 2. 
rung verkauft werden. In Verantwortung der zuständigen 2.1. 
Ministerien sind in Zusammenarbeit mit den Betrieben des 
Produktionsmittelhandels die Fertigerzeugnisse festzulegen, 
die gänzlich oder entsprechend den Erfahrungen des Handels 
zu einem zu bestimmenden prozentualen Anteil als Konsum
gut für die Bevölkerung zu planen sind. Die Nomenklaturen 
der Erzeugnisse einschließlich des prozentualen Anteils sind 
durch die zuständigen Minister der Staatlichen Plankommis
sion und der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik vor 
Herausgabe der staatlichen Aufgaben zur Bestätigung vorzu
legen. Sie sind den Kombinaten mit den staatlichen Aufgaben 
zu übergeben und mit den staatlichen Planauflagen verbind
lich festzulegen.

(13) Durch die Kombinate und Betriebe hat die Planung 
wichtiger Zulieferungen zur Sicherung und Erhöhung der 
Produktion von Fertigerzeugnissen für die Versorgung der 
Bevölkerung entsprechend der zentral festgelegten staatlichen 
Plankennziffer „Lieferungen und Leistungen zur Versorgung 
der Bevölkerung“ zu erfolgen. Grundlage für die wertmäßige 
Beauflagung der Produktion wichtiger Zulieferungen und 
ihrer Abrechnung sind die von den Ministerien erarbeiteten 
und von der Staatlichen Plankommission in Abstimmung mit 
der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik bestätigten 
Nomenklaturen ausgewählter Erzeugnisse. Vorschläge zur 
Präzisierung dieser Nomenklaturen können jährlich von den 
Kombinaten mit den Planentwürfen unterbreitet werden.

(14) Die Nomenklaturen zu den Kennziffern gemäß den 
Absätzen 12 und 13 und die Vorschläge zur jährlichen Präzi
sierung haben mindestens folgende Angaben zu enthalten:
— Name und Schlüssel-Nr. des Kombinates
— Name und Schlüssel-Nr. des Betriebes
— Schlüssel-Nr. des Kreises des Betriebes
— Bezeichnung und ELN-Nr. des Erzeugnisses
— Prozentualer Anteil der Lieferungen an den Produktions

mittelhandel, die für den Absatz an die Bevölkerung vor
gesehen sind

— bei den Lieferungen und Leistungen zur Versorgung der 
Bevölkerung Namen der Hauptabnehmer sowie des vor
aussichtlichen Wertes zu IAP.

III.
Zur Planung des Bauwesens und des Werbebaus 

Zu Teil В Abschnitt 5 (S. 37) der Planungsordnung:
1. In Ziff. 3 (S. 37) wird Abs. 6 wie folgt gefaßt:

(6) Die Räte der Kreise haben die Bauproduktion für 
Baureparaturen an Wohngebäuden einschließlich Werk
wohnungen und die Modernisierung von Wohnungen 
sowie den Eigenheimbau für folgende im Kreis ansäs
sige juristisch und ökonomisch selbständigen Betriebe, 
Genossenschaften und private Handwerker zu planen:
Das gilt für
• volkseigene Betriebe, sozialistische Genossenschaften 

und private Handwerker im Verantwortungsbereich 
der Kreisbauämter

• volkseigene Betriebe der Wohnungswirtschaft und 
sozialistische Wohnungsbaugenossenschaften

• volkseigene Kombinate, Betriebe und Genossenschaf
ten der Landwirtschaft

• volkseigene Betriebe, Genossenschaften und private 
Handwerker im Verantwortungsbereich der Abtei
lung örtliche Versorgungswirtschaft sowie der ande
ren Fachorgane der Räte der Kreise '

• zentral- und bezirksgeleitete Kombinate und Be
triebe des Bauwesens

• eigene Bauproduktion der Auftraggeber.
Die Räte der Kreise haben die Planung der genannten 
Kennziffern für die ihnen nicht unterstellten Betriebe 
auf der Grundlage der Festlegungen gemäß Ziff. 5.2.
Abs. 3 vorzunehmen und die Beauflagung der Betriebe 
mit den zuständigen übergeordneten Organen abzu
stimmen.

Zu Ziff. 5.2. (S. 39)
Im Abs. 3 wird der 2. Satz wie folgt gefaßt:
Die Kombinate, Betriebe und'Einrichtungen haben die 
bilanzierenden Organe des Bauwesens über das Volu
men der geplanten Bauproduktion sowie deren Verwen
dung für Investitionen und Baureparaturen, darunter 
an Wohngebäuden, einschließlich Werkwohnungen, die 
Modernisierung von Wohnungen sowie für betriebliche 
Betreuungseinrichtungen zu informieren.

2.2. Im Abs. 4 ist die Verwendung der eigenen Bauproduk
tion wie folgt zu untergliedern:
— für Investitionen
—/ für Baureparaturen an Wohngebäuden einschließ

lich Werkwohnungen sowie für die Modernisierung 
von Wohnungen

— für Baureparaturen an betrieblichen Betreuungs
einrichtungen.

3. Die Ziff. 5.3. (S. 40) wird wie folgt gefaßt:
5.3. (1) Die Generaldirektoren der Kombinate bzw. Di

rektoren der Betriebe der Industrie und der Kom
binate und Betriebe der örtlichen Versorgungswirt
schaft, die Direktoren der Kombinate und Betriebe 
der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft 
(ohne volkseigene Kombinate und Betriebe des 
Landbaus sowie des Meliorationsbaus) sowie die 
sozialistischen Genossenschaften (einschl. der Be
triebe des Verbandes der Konsumgenossenschaften) 
verfügen in eigener Verantwortung über den Ein
satz der Baukapazitäten ihrer Bauabteilungen. 
Über den Einsatz der zwischengenossenschaftlichen 
Bauorganisationen, der zwischenbetrieblichen Ein
richtungen und der Meliorationsgenossenschaften 
entscheidet die Bevollmächtigtenversammlung in 
Abstimmung mit den Kooperationsräten und den 
Handwerkerkollektiven der Landwirtschaft.
Die eigenen Baukapazitäten sind vorrangig zur Mo
dernisierung, Rekonstruktion und Erhaltung vor
handener Bauwerke sowie zur Instandsetzung mit 
dem Ziel der Leistungs- und Effektivitätsentwick
lung der Produktion, insbesondere zur Überleitung 
von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen, 
einzusetzen. Darüber hinaus ist die eigene Baupro
duktion für die weitere Verbesserung des Arbeits
und Gesundheitsschutzes, der Arbeitsplatzgestal
tung, die dafür notwendigen Instandhaltungsmaß- 
nahtnen, für Baureparaturen an Wohngebäuden 
einschließlich Werkwohnungen und für die Moder
nisierung von Wohnungen sowie für Baureparatu
ren an betrieblichen Betreuungseinrichtungen zu 
verwenden.
(2) Über das Aufkommen an eigener Bauproduktion 
der Kombinate und Betriebe gemäß Abs.l und seine 
Verwendung für Investitionen in der Untergliede- 
rung nach Vorhaben sind die zuständigen baubi
lanzierenden Organe zu informieren. Der Einsatz 
dieser Baukapazitäten für Baureparaturen insge
samt, darunter für Baureparaturen an Wohnge- 
gebäuden einschließlich Werkwohnungen und für 
die Modernisierung von Wohnungen sowie für 
Baureparaturen für betriebliche Betreuungseinrich
tungen ist von den Kombinaten bzw. Betrieben 
dem zuständigen Kreisbauamt mitzuteilen.
(3) Die Kennziffer 0515 „Bauproduktion ohne Lei
stungen der Nachauftragnehmer zu IAP“ und 0561 
„Verwendung der eigenen Bauproduktion für Inve
stitionen“ sind nach Bezirken zu gliedern und auf 
Vordruck 9001 als Anlage zur komplexen ökono
mischen Planinformation und durch die Ministe
rien zusätzlich an das Ministerium für Bauwesen 
einzureichen.
(4) Über den Einsatz der eigenen Baukapazitäten 
für Gleisbau haben die zuständigen Ministerien das 
Ministerium für Verkehrswesen und die zuständi-


